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://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 16.1582.02 vom 4. Juli 2017 sowie in den Bericht der Justiz-, 
Sicherheits- und Sportkommission Nr. 16.1582.03 vom 10. Januar 2018, beschliesst:  

 
Die von 3‘311 im Kanton Basel-Stadt Stimmberechtigten eingereichte formulierte 
Volksinitiative „Mieterschutz am Gericht (JA zu bezahlbaren Mietgerichtsverfahren)“ mit 
dem folgenden gemäss Beschluss des Grossen Rates vom 8. Februar 2017 geänderten 
und mit einer übergangsrechtlichen Ergänzung versehenen Wortlaut:  

 

„Das Gesetz über die Gerichtsgebühren vom 16. Januar 1975 erhält folgenden 
neuen § 2a:  
1 In Verfahren vor Zivilgericht und Appellationsgericht, die ihren Ursprung bei der 
Staatlichen Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten haben, werden keine 
Parteientschädigungen gesprochen.  
2 In solchen Verfahren betragen die Gerichtsgebühren minimal Fr. 200 und maximal 
Fr. 500 bei einer Nettomonatsmiete bis Fr. 2'500 bei Wohnungsmiete und bis Fr. 
3'500 bei Geschäftsmiete.  
3 Bei mutwilliger Prozessführung können einer Partei die Verfahrenskosten ganz 
oder teilweise auferlegt werden.  

Das Gesetz über die Gerichtsgebühren vom 16. Januar 1975 wird um eine neue 
Übergangsbestimmung ergänzt:  

§ 3a  

Übergangsbestimmung zur Änderung vom 7. Februar 2018.  

Für Verfahren, die zum Wirksamkeitszeitpunkt rechtshängig sind, gilt das bisherige 
Verfahrensrecht bis zum Abschluss vor der betroffenen Gerichtsinstanz.“  
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ist, sofern sie nicht zurückgezogen wird, der Gesamtheit der Stimmberechtigten mit der 
Empfehlung auf Ablehnung und ohne Gegenvorschlag zum Entscheid vorzulegen.  

 
Bei Annahme der Volksinitiative durch die Stimmberechtigten tritt die entsprechende 
Gesetzesänderung am fünften Tag nach der Publikation der Annahme in Kraft.  

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. 

 


